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SCHWEIZER FRAUENKUNST
In Bern, draussen auf dem Viererfeld, sind Zelte

aufgeschlagen und mehr oder weniger provisorische Bauten,

eine ganze Stadt: Die Schweizer Ausstellung für Frauen-

Arbeit, die SAFFA. Wenn wir die ganze Veranstaltung

recht verstehen, so handelt es sich um eine Demonstration,

die den Frauen die ihnen heute gemässen politischen
Rechte einräumt, eine politische Angelegenheit. Und

damit verbunden eine gesellschaftliche: die Frau als

Arbeitsgenosse des Mannes, die Frau als Kamerad.

Es geht um Anerkennung der Gleichberechtigung von

Frauen- und Männerarbeit auf allen Gebieten: Handarbeit,

Fabrikarbeit; kaufmännische und literarische Tätigkeit;

Technik, Wissenschaft und Kunst.

In der Kunst ist es den Frauen bei uns bisher gegangen,
wie auf fast allen anderen Gebieten: eine ungewöhnlich
scharfe Kritik hat den meist unter besonders schwierigen
Umständen arbeitenden Frauen den Weg gesperrt, oder

— noch bemühender — eine chevalereske Geste hat auch

den Unzulänglichkeiten die Tür geöffnet und Frauenarbeit

damit von vornherein als Dilettantenarbeit
gekennzeichnet. Heute sollen und wollen die künstlerischen
Arbeiten der Frauen mit denselben Maßstäben gemessen

und mit derselben Einstellung gewertet werden wie die
künstlerischen Arbeiten des Mannes.

Keine besonderen Vergünstigungen — aber auch keine
besonders feindselige Haltung: Sachlichkeit.
Man hat Kunstwerke noch nie von der Persönlichkeit
des Künstlers getrennt. Man wird es darum auch nie vor
einem Werk vergessen, ob es sich um die Arbeit eines

Mannes oder einer Frau handelt. So wird denn in der

Frage der Bewertung von Frauenkunst die Stellung der

Geschlechter zueinander das Entscheidende sein.

Die Entscheidung -liegt also ausserhalb des Gebietes, das

unserer Zeitschrift zugeteilt ist.

Wir haben nicht gezögert, der Schweizer Frauenkunst
ein besonderes Heft einzuräumen, obwohl wir weder an

eine spezifische Schweizerkunst noch an eine spezifische
Frauenkunst glauben — wir halten uns an die einfache

Tatsache, dass die von Schweizer Frauen geschaffene

Kunst heute besonderem Interesse begegnet; dass d'er

Kampf der Geschlechter um die Vorherrschaft — oder

um Gleichberechtigung — nicht zuletzt auch auf dem

Gebiet der Kunst ausgefochten wird; und auch darum,

weil wir heute vieles gutzumachen haben. B.
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